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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1975

Norm

AußStrG §9 E3

Rechtssatz

Dem Noterben steht kein Rekursrecht gegen den Beschluß zu, mit welchem der Testamentserbe nach Erbserklärung

ermächtigt wird, über ein Sparbuch frei zu verfügen.
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